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Text 

III. ABSCHNITT 

Technische Bestimmungen 

§ 9. (1) Aufzüge müssen in allen Teilen entsprechend den Erfahrungen der technischen 
Wissenschaften so geplant und ausgeführt werden, dass sie den für Aufzüge notwendigen Erfordernissen 
der Sicherheit, der Festigkeit, der Dauerhaftigkeit, des Brand- und Schallschutzes sowie der nach den 
Bestimmungen der Bauordnung für Wien notwendigen barrierefreien Gestaltung entsprechen. 

(2) Aufzüge zur Personenbeförderung oder zur Personen- und Güterbeförderung mit einer 
Förderhöhe von mehr als 2,0 m, deren Fahrbahnen nicht mehr als 15 Grad gegen die Senkrechte geneigt 
sind, müssen Fahrkörbe haben. Ausgenommen davon sind Hebeeinrichtungen für Personen von 
Theaterbühnen u. dgl. sowie für befugte und speziell eingewiesene behinderte Menschen (Rollstuhlfahrer) 
sofern ein den Bestimmungen dieses Gesetzes gleichwertiger Schutz gewährleistet ist. 

(3) Schächte und Führungsschienen müssen die Auswirkungen der durch den Betrieb des Aufzuges 
ausgeübten Einwirkungen mit ausreichender Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit aufnehmen und, 
wenn erforderlich, in das Gebäude ableiten können. 
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(4) Bei hydraulisch angetriebenen Aufzügen, deren Hydraulikzylinder zumindest teilweise in 
unterirdischen Hüllrohren unterhalb der Schachtgrubensohle eingebaut werden, sind diese Hüllrohre 
flüssigkeitsdicht und ölbeständig auszuführen. Unterirdische Hydraulikleitungen sind in 
flüssigkeitsdichten Hüllröhren mit freier Ausmündung in flüssigkeitsdicht und wannenartig ausgestaltete 
Bodenbereiche zu führen. 

(5) Bei Aufzügen zur Beförderung von Kraftfahrzeugen ist zur Entlüftung der Schachtgrube in 
Bodennähe eine mechanische Luftabsaugung vorzusehen, die sicher stellt, dass in der Schachtgrube keine 
Ansammlung von Abgasen in gefahrbringender Konzentration entsteht. 

(6) Bei bodenbündigen Schachttüren sind Türverriegelungen mit Fehlschließsicherung vorzusehen. 

(7) Bei Haltestellen, die direkt in Wohn-, Büro- oder Betriebseinheiten führen, sind jene 
Vorkehrungen bzw. technische Einrichtungen zu schaffen, die auch bei Ortsabwesenheit des Nutzers 
sowohl dem Aufzugsprüfer oder der Aufzugsprüferin und dem Wartungspersonal sämtliche Prüfungen 
und Instandhaltungsarbeiten des Aufzuges erlauben als auch dem Aufzugswärter oder der 
Aufzugswärterin oder der Betreuungsperson die Durchführung der Betriebskontrollen gemäß § 12 
ungehindert ermöglichen. 

(8) Werden an Schachttüren brandschutztechnische Anforderungen gestellt, sind die begleitenden 
Maßnahmen bezüglich der Wahl der Baustoffe der Fahrkörbe sowie von ausreichend dimensionierten 
Schachtentlüftungen zu berücksichtigen. Werden gesonderte Feuerschutztüren den Schachttüren 
unmittelbar vorgesetzt, sind letztere als Schachtschiebetüren auszuführen. 

(9) Beträgt der Abstand zwischen den Türblättern einer vorgesetzten Tür (zB Feuerschutztür) und 
der Schachttür mehr als 14 cm, sind Schutzmaßnahmen vorzusehen, die ein unbeabsichtigtes 
Einschließen von Personen in diesem Zwischenraum verhindern. 

(10) Bei der Anordnung von betretbaren Räumen unterhalb der Fahrbahnen von Aufzügen sind 
Gegen- oder Ausgleichsgewichte von Aufzügen sowie Fahrkörbe von Güteraufzügen, die an Tragmitteln 
hängen, mit Fangvorrichtungen auszustatten. 

(11) Zugänge zu Triebwerksräumen sind versperrbar einzurichten; sie müssen eine lichte Höhe von 
mindestens 1,80 m haben. Einstiege durch Bodenöffnungen müssen lichte Durchstiegsmaße von 
mindestens 80 cm × 80 cm haben; sie dürfen durch Aufstiegshilfen, wie Einhängevorrichtungen für 
Leitern, nicht eingeengt werden. Durch Triebwerksräume ist der Zugang zu anderen, nicht zum Betrieb 
von Aufzügen gehörenden Räumen nicht zulässig. 

(12) Die lichte Höhe zwischen der Decke bzw. der Unterkante von Trägern (Lasthaken) und dem 
Fußboden muss im Bereich jeder Arbeitsfläche und der Verkehrsfläche in Triebwerksräumen mindestens 
2,0 m betragen. 

(13) Bei Aufzügen ohne gesonderte Triebwerksräume muss jene Haltestelle, bei der der Zugang zum 
Triebwerk sowie zu den Steuerungs- und Notbefreiungseinrichtungen erfolgt, stets von allgemein 
zugänglichen Teilen des Gebäudes erreichbar sein. Schaltschränke und sonstige Bedienungseinrichtungen 
außerhalb von Schächten sind derart anzuordnen, dass Fluchtwege nicht unzulässig eingeengt werden. 

(14) Die Schließ- und Öffnungsbewegung von kraftbetätigten Aufzugstüren darf im Fall von 
mechanischen Lüftungsanlagen durch allfällige Druckdifferenzen im Schacht- bzw. Ladestellenbereich in 
ihrer ordnungsgemäßen Funktion nicht eingeschränkt werden. 

(15) Lastaufnahmemittel von Plattform- und Schrägaufzügen sowie von Hubtischen ohne 
durchgehende Fahrbahnumwehrung sind mit ausreichend dimensionierten Absturzsicherungen 
auszustatten. Weiters sind Maßnahmen zur Vermeidung von Scher- und Quetschstellen zwischen dem 
sich bewegenden Lastaufnahmemittel und festen Gebäudeteilen zu treffen. Es ist sicher zu stellen, dass 
sich während des Aufzugsbetriebes unterhalb des Lastaufnahmemittels keine Personen aufhalten können. 

(16) Bei der Errichtung von Schrägaufzügen in allgemein zugänglichen Teilen der Baulichkeit ist 
Folgendes einzuhalten: 

 1. Das Rufen und Senden von Schrägaufzügen mit heruntergeklappter Plattform von den 
Steuerstellen in den Endhaltestellen ist nur dann zulässig, wenn von der jeweiligen Steuerstelle 
die gesamte Fahrbahn gut eingesehen und bei Gefahr das Lastaufnahmemittel sofort angehalten 
werden kann; 

 2. die Positionierung des Lastaufnahmemittels an den End- oder Zwischenhaltestellen muss so 
erfolgen, dass die lichte Durchgangsbreite notwendiger Verbindungswege nicht unzulässig 
eingeengt wird; 

 3. Haupteingangs- oder Hauptausgangstüren dürfen nicht in die Fahrbahn des Lastaufnahmemittels 
aufschlagen; 
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 4. entlang der Fahrbahnen von Schrägaufzügen sind im Bereich durchbrochener Wände und 
Stiegengeländer Vorkehrungen zur Vermeidung von Scher- und Quetschstellen zu treffen. 
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